
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
I. Bundesgesetzblatt 

 

BGBl I 34/2024 

Bundesgesetz, mit dem die Strafprozessordnung, das Jugendgerichtsgesetz, das Finanzstrafgesetz und das 
Verwaltungsstrafgesetz geändert werden. 
 

BGBl II 101/2024 

Verordnung des Bundesministers für Inneres, mit der die Verordnung des Bundesministers für Inneres über die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen an den Binnengrenzen zur Tschechischen Republik geändert 
wird  

 
II. Verwaltungsgerichtshof 

 

15.03.2024, Ra 2022/02/0016 

StVO. Mit der 19. StVONov wurde erstmals die Beeinträchtigung durch Suchtgift in § 5 Abs 1 StVO ergänzt. Nach den 

Erläuterungen soll mit der Neufassung klargestellt werden, dass eine Person auch bei Nichterreichen des gesetzlichen 

Grenzwertes vom Alkohol beeinträchtigt sein kann, wenn die entsprechenden Alkoholisierungssymptome vorliegen 

(sog. ‚Minderalkoholisierung'). Des weiteren soll klargestellt werden, dass auch bei einer Beeinträchtigung durch 

Suchtgift die Inbetriebnahme oder das Lenken eines Fahrzeuges verboten ist. In der Folge wurde vom Gesetzgeber weder 

ein Grenzwert, bei dem jedenfalls eine zur Fahruntauglichkeit führende Beeinträchtigung durch Suchtgift anzunehmen sei 

(wie dies bei der Frage der Beeinträchtigung durch Alkohol der Fall ist), festgesetzt, noch eine Ausnahme für bestimmte 

Suchtgifte vorgenommen, bei denen keine Beeinträchtigung iSd § 5 Abs 1 StVO anzunehmen ist. 

 

III. Verwaltungsgerichte 
 

Niederösterreich: 07.03.2024, LVwG-M-65/001-2022 

NÖ TierschutzG. Die Bestimmungen des § 37 Abs 1 bis 2a TSchG begründen Organbefugnisse, die den Organen der 

Behörde einschließlich ihrer Hilfsorgane, insbesondere den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes, eingeräumt 

sind und von diesen auch im Rahmen eines selbstständigen Einschreitens ausgeübt werden müssen bzw dürfen. 

Dogmatisch handelt es sich dabei grundsätzlich um einen Akt der unmittelbaren verwaltungsbehördlichen Befehls- und 

Zwangsgewalt. 

AUSGABE 16/2024  19.04.2024 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_34/BGBLA_2024_I_34.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_I_34/BGBLA_2024_I_34.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_II_101/BGBLA_2024_II_101.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2024_II_101/BGBLA_2024_II_101.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2022020116_20240315L00/JWT_2022020116_20240315L00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vwgh/JWT_2022020116_20240315L00/JWT_2022020116_20240315L00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_NI_20240307_LVwG_M_65_001_2022_00/LVWGT_NI_20240307_LVwG_M_65_001_2022_00.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lvwg/LVWGT_NI_20240307_LVwG_M_65_001_2022_00/LVWGT_NI_20240307_LVwG_M_65_001_2022_00.pdf
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Hinweise 
 
Bundesgesetzblatt: Auswahl aus BGBl I, II und III nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Landesgesetzblätter: Auswahl aus den Landesgesetzblättern nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Amtsblatt der EU: Auswahl an relevanten „Gesetzgebungsakten“. 
Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof: Schlagwortartige Aufbereitung von Erkenntnissen und Beschlüssen mit 
polizeirechtlichen Schwerpunkten (insb Sicherheitsrecht, Strafprozessrecht, Waffen- und Waffengebrauchsrecht, 
Versammlungswesen, sonstige Sicherheitsverwaltung, StVO, KFG, FSG, sonstige Exekutivbefugnisse, Dienst- und 
Disziplinarrecht). 
Verwaltungsgerichte erster Instanz: LVwG und BVwG, jedoch beschränkt auf eine Auswahl nach Maßgabe polizeirechtlicher 
Relevanz. 
Oberster Gerichtshof, Oberlandesgerichte: Auswahl polizeirechtlich relevanter Urteile und Beschlüsse, insb zu StGB und StPO). 
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